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Detailberatung 2. Lesung 

 

Kapitel I 

 

1.   Grundsätzliche Bestimmungen 

Art. 1:   wird stillschweigend genehmigt 

Art. 2:   wird stillschweigend genehmigt 

Art. 3:   wird stillschweigend genehmigt 

 

2 Steuerung des Finanzhaushalts 

2.1 Controlling und Planung 

Art. 4 – Art. 12:   werden stillschweigend genehmigt 
 

2.2 Berichterstattung 

Art. 13:   wird stillschweigend genehmigt 

 

2.3 Steuerung auf Verwaltungsebene 

Art. 14 und Art. 15:   werden stillschweigend genehmigt 
 

2.4 Beteiligungscontrolling 

Art. 16 und Art. 17 Abs. 1 und Abs. 2:  werden stillschweigend genehmigt 

 

Art. 17 Abs. 3 (neu) 

Antrag FiKo-Minderheit (Riesen) wird dem Antrag FiKo-Mehrheit (Bichsel) und 
Regierungsrat gegenübergestellt 

Abstimmung 

Antrag FiKo-Mehrheit (Bichsel) und Regierungsrat wird dem Antrag FiKo-Minderheit (Riesen) 
vorgezogen 

Ja:  47 
Nein:  87 
Enthalten:  8 

 

Art. 18:   wird stillschweigend genehmigt 

 

2.5 Risikomanagement 

Art. 19 und Art. 20:   werden stillschweigend genehmigt 

 

3 Ausgaben 

3.1 Grundsätze 

Art. 21 – Art. 26:   werden stillschweigend genehmigt 

 

3.2 Arten 

Art. 27 – Art. 30:   werden stillschweigend genehmigt 
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3.3 Bewilligungsformen 

3.3.1 Allgemeines 

Art. 31:   wird stillschweigend genehmigt 

 

3.3.2 Verpflichtungskredit 

Art. 32 – Art. 34:   werden stillschweigend genehmigt 

 

3.3.3 Zusatzkredit 

Art. 35 – Art. 37:   werden stillschweigend genehmigt 

 

3.3.4 Verwendung und Abrechnung 

Art. 38:   wird stillschweigend genehmigt 

Art. 39:   wird stillschweigend genehmigt 

 

4.   Rechnungslegung 

4.1 Allgemeine Bestimmungen 

Art. 40 – Art. 42:   werden stillschweigend genehmigt 
 

4.2 Jahresrechnung 

Art. 43 – Art. 48:   werden stillschweigend genehmigt 

 

4.3 Bilanzierung und Bewertung 

Art. 49 – Art. 51:   werden stillschweigend genehmigt 

 

4.4 Verschiedenes 

Art. 52 – Art. 55:   werden stillschweigend genehmigt 

 

5 Gebühren 

5.1 Gebührenpflicht und Gebührenfreiheit 

Art. 56:   wird stillschweigend genehmigt 

Art. 57:   wird stillschweigend genehmigt 

 

5.2 Gebührentarife 

Art. 58 – Art. 62:   werden stillschweigend genehmigt 

 

5.3 Fälligkeit und Verzugszins 

Art. 63:   wird stillschweigend genehmigt 

 

6. Verjährung 

Art. 64:   wird stillschweigend genehmigt 
 

7 Datenbearbeitung 

7.1 Datenbearbeitungssystem 

Art. 65:   wird stillschweigend genehmigt 
 

7.2 Besonders schützenswerte Personendaten und Datenbekanntgabe 

Art. 66:   wird stillschweigend genehmigt 
 

7.3 Verantwortlichkeit 

Art. 67:   wird stillschweigend genehmigt 

 

7.4 Weitergehende Datenschutzanforderungen 

Art. 68:   wird stillschweigend genehmigt 

 

8 Zuständigkeiten 

Art. 69 – Art. 72:   werden stillschweigend genehmigt 
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9 Schlussbestimmungen 

Art. 73 – Art. 75:   werden stillschweigend genehmigt 

 

Kapitel II 

1. Änderungen zum Kantonalen Datenschutzgesetz (KDSG) 

Werden stillschweigend genehmigt 

 

2. Änderungen zum Gesetz über die zentralen Personendatensammlungen 
(Personendatensammlungsgesetz, PDSG) 

Werden stillschweigend genehmigt 

 

3. Änderungen zum Personalgesetz (PG) 

Werden stillschweigend genehmigt 

 

4. Änderungen zum Gesetz über die Organisation der Gerichtsbehörden und der 
Staatsanwaltschaft (GSOG) 

Werden stillschweigend genehmigt 

 

5. Änderungen zum Polizeigesetz (PolG) 

Werden stillschweigend genehmigt 

 

Kapitel III 

Das Gesetz über die Steuerung von Finanzen und Leistungen (FLG) 

Wird stillschweigend aufgehoben 

 

Kapitel IV 

Inkrafttreten 

Wird stillschweigend genehmigt 

 

Titel und Ingress 

Werden stillschweigend genehmigt 

 

Schlussabstimmung 

Abstimmung 

Annahme Gesetzesänderung 

Ja:  144 
Nein:  0 
Enthalten:  0 


